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Anzeige wegen ordnungswidriger Speicherung von Telekommunika-
tions-Verkehrsdaten

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bringe ich zur Anzeige, dass eines oder mehrere Telekommuni-

kationsanbieter eine mit einer Geldbuße zu ahndende Ordnungswidrig-

keit begehen, indem sie entgegen § 96 Abs. 1 Satz 3 und § 97 Abs. 3 

Satz  2  TKG  Telekommunikationsverkehrsdaten  nicht  rechtzeitig  lö-

schen.

Nach dem  Ergebnis einer  freiwilligen Abfrage der Bundesnetzagentur 

aus dem Jahr 2018 wird unter Berufung auf § 97 Abs. 4 und 5 TKG die 

weltweit einmalige Kennung mobiler Endgeräte (IMEI) bis zu vier Mona-

te lang und unter Berufung auf §§ 96, 97 und 100 TKG die Internetken-

nung (IP-Adresse) bis zu drei Monate lang gespeichert. Selbst zu unbe-

antworteten oder erfolglosen Verbindungsversuchen werden Verkehrs-

daten unter Berufung auf die §§ 96, 97 und 100 TKG bis zu sechs Mo-

nate lang gespeichert.

Dies ist unzulässig: 

• Nach dem Leitfaden von BNetzA und BfDI gestattet § 97 Abs. 4 

TKG die Speicherung der IMEI nicht, zumal die Gerätekennung 

nicht abrechnungsrelevant ist. 

• Nach dem Leitfaden gestatten die §§ 96, 97 TKG die Protokollie-

rung der IP-Adresse nicht. Dies gilt auch für entgeltpflichtige In-

ternetverbindungen, zumal die zugewiesene IP-Adresse nicht ab-
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rechnungsrelevant ist. Auch § 100 TKG soll dem Leitfaden zufolge 

eine  anlasslose  Vorratsspeicherung von IP-Adressen für  höchs-

tens sieben Tagen gestatten, nicht aber für bis zu 90 Tage.

• Nach dem Leitfaden gibt es keine Rechtsgrundlage für die Erfas-

sung von Verbindungen, die nicht zustande gekommen sind (Ver-

bindungsversuche),  zumal  diese  von  vornherein  nicht  abrech-

nungsrelevant sein können.

Ich bitte um die Einleitung ordnungsrechtlicher Schritte gegen die ge-

nannten Unternehmen, um Mitteilung des Aktenzeichens, unter dem 

das Ordnungswidrigkeitsverfahren geführt wird, und um Akteneinsicht 

nach Abschluss der Ermittlungen. Bei der Ausübung des Ermessens 

bitte ich zu berücksichtigen, dass den Unternehmen infolge der Diskus-

sion  über  den  Leitfaden  sehr  bewusst  ist,  dass  ihre  Speicherpraxis 

rechtswidrig ist, und dass ihre illegale Vorratsdatenspeicherung unzäh-

lige  Kunden Risiken des Datenmissbrauchs und Datenverlustes aus-

setzt.

Mit freundlichen Grüßen,

Patrick Breyer
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